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Rathes nunmehr auch die gebrannten Wasser darunter

begriffen sind. Hingegen bleibt der Voliz. Rath bey

seinem erster» Vorschlage von ; p. Ct. und hat ihn

nicht auf 4 p. Ct. heruntersetzen wollen; seine Motive

sind, daß es eine der ergiebigsten Abgaben sey, und

daß der Fünftel davon, oder das i p. Ct. den Mu-
mcipaliîàten überlassen bleibt. Von den gebrannten

Wassern kommt ihnen sogar der ganze Ertrag zu,

mn sie desto mehr bey dessen Erhebung zu mterchirc».

5) Lux» s a b g a b en. Sie bestehen bloß in einer

Auflage auf die männlichen Bedienten; in einer solchen

auf die Reitpferde, die Kutschen und Kutschenpserde

und auf das Jagen mit Hunten.
Gegen den erstem Entwarf ist dieser ate in den men

sien Artikeln etwas höher ausgefallen und in so weit

ist dem Beschluß des Raih.ö einsprachen worden; da-

gegen aber bleibt die in jenem gestandene Auflage auf
Schauspiele weg, in Folge der Bemerkung, daß der-

gleichen Gegenstände bloß von den Mun cchalitälcn an-

gelegt werden sollten. Neue Artikel sind keine beyge

fügt worden, obschon es in dem Willen des gesetzg.

Rath.s zu liegen geschienen hat, und zum Theil wirk-

lich verlangt worden ist. Der Grund isi der, daß sie

sehr plaghaft find, ohne die gchäßigsien inquisitorischen

Maßregeln leicht vermieden werden können und am
Ende dennoch wenig auswcrffen.

6) H a n dän de r u n g s g e b ü hr. Bey Käufe»
und Täuschen beträgt sie 2 ->/-> der Kaufsumme oder

des Nachtauschgeldes Bey Schenkungen steigt sie je

nach den Vcrwandschastsgradcn von 1/2 bis 6 0/0.
Nach dem Verlangen des gesetzg. Rathes hat die

Vollziehung in dem neuen Entwürfe vorgeschlagen,
daß Schenkungen, welche den Werth von Fr. iov nicht
übersteigen, dieser Gebühr nicht unrerw»rffen seyn sollen.

Auf der andern Seite aber sollen die Dienstbote» für
die Schenkungen ihrer Meisterleute, nicht mehr ganz
frey seyn; was Fr. 400 übersteigt, bezahlt die Gebühr.

8) Abzug von den E n t sch à d n i ssen der
öffentlichen Beamten. Von einer Besoldung
von Fr. bis 1600 wirb 1 p. Ct., von höhern
aber 2 p Ct. abgezogen.

Im erster« Entwurf war auch für die höhern Stel-
lm nur r p. Ct. vorgeschlagen; die gegenwärtige Er-
höhung ward aber von dem gesetzg. Rathe verlangt.

8) Rückstände der vorjährigen Aufla-
gen. Dieser Artikel ist nach dem Verlangen des Na-
khes ganz weggeblieben. Seinem Auftrage zufolge wird

ihm aber nächstens über diesen Gegenstand ein besoiS

derer Gesetzvorschlag eingegeben werden.

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Beschluß der Anzeige von Stap fers

Bemerkungen über den Zustand der
Religion u. f. w.

Doch der Minister legt den Religionslehrern und

Professoren der Theologie »och einige andere Dinge an
das Gewissen, wovon wir auch reden müssen.

Es sey, sagt er S. ;i, nicht genug, daß man
sich bey dem rohen Haufen auf das Gewissen berufe,

um seinen moralischen Sinn zu entwickeln ; man müsse

ihm auch a u t e nli sch e A u ssprüche d e r G 0 lt-
h e i t v 0 r l e g c n k ö n n e n; das S i tle n gcsetz
müsse p e r s 0 n n i fi c i r t werden. Gewiß wird
der Religionslehrer, der sich verpflichtet hat, die Lehre

Jesu von Gott und der rechten Gottes-
Verehrung, seiner Gemeine über alles wichtig und'

heilig zu machen, die Menschen in den Geboten des

Gewissens den Willen einer heiligen und
gerechten Gottheit verehren und befolgen leh-

ren, und sich dabey auf die heiligen Schriften der

Christen beruffen, ,a gelegentlich auch Gellerl anführen,

der bekanntlich in einem feiner Lieder sagt: Gort
sp r i ch t m i t u n s durch d e n V e r st a nd » er''

fpr i ch t durch das G e w i ssen. Ader wie meint

es V- St., wenn er von autentischen Aus-'
sprächen Gottes und dann wieder nur von P e r-

sonificirung des S il t e n ge se tz e s redet?'

Schwerlich wird diese Amalgamation von'
Paläologie und Neologie Beyfall finden.

Der Verf. spricht ferner S. 54 von dem Glauben'
an eine Offenbarung als von einer unerläßlichen'

Eigenschaft eines Volkslehrers weil er sonst der un-
glücklichste und zugleich verächtlichste Mensch sey, in-'
dem er doch zuweilen die Nothwendigkeit fühlen müsse,

so zum Volke zu reden, als wenn eine Offenbarung^
wäre, und er doch nicht mit der Innigkeit eines Glau«

benden sprechen könne. Allein auch hier wird abcrmal^

nicht gesagt, was unter Offenbarung zu verste-'

hen sey, und es darf doch kaum angenommen werden/'
daß der Verf. von dem Unterschiede, den die Theolv-'

gen zwischen mittelbarer und unmittelbare?"
Offenbarung mache», und von der Schwierig keit,'
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die le z t c rc zu bewcisen, nichts gehört habe;
auch ist es sonderbar, daß er zu glauben scheint, man

tonne das Christenthum nicht als eine göttliche Lehre

annehmen und müsse wie Cieerv's KmulpiLss im Ver»

trauen darüber lachen, wenn man nicht eine suvra.

naturalistische Ossendarungsthcorie annehme, da doch

gerade die gcschazlcsten und verständigsten teutschen

Theologen den göttlichen Ursprung des C hri.
st c n t h u m s freudig bekennen chne darum weniger

freimüthig und aufrichtig chrc wahre Denkart «der

manche religiöse Vorurlheile an den Tag zu legen,

und uament ich die Schwächen früherer Of-
fc n b ar u n gs l h e o r le n ins Licht zu setzen.—

Nee. besorgt in der That, daß eben wegen dieser schein-

baren Unbekannt chaft des Verfs. mit dem jetzigen Zu-

stände der Theologie m Deutschland die Docenten,

welche künftige Theologen zu bilden haben, dasienige

was ihnen S. 5t ». folg. S. als he, lige Pflicht
eingeschärft wird, nicht ganz treffend finden dürften;
denn was ist erstens damit gewonnen, wenn fie einge-

stehen, t?c Unmöglichkeit oder Unwahr,
scheinlichkcit einer Offenbarung sey »och nie ge-

zeigt worden und könne nichl gezeigt werden? Zweytcns

paßt es nicht auf deutsche Theologen, wenn der Vf.
bemerkt, es seyen doch unstreitig im N. T- Lehren

einhalten, die aus remen V.rmmstbegrlffcn nichl her-

zuleiten seyen, und cS habe vie bedenklichsten Folgen,

wenn diese positiven Glaubenslehren den jungen Studl-
renden zweifelhaft gemacht werden; denn bekanntlich

wird zwischen Lehre und Lehr a rt Jesu und feiner

Apostel uurerschieden, und behauptet, daß in Ansehung der

Icztern manches, ». B. das m tieiudiiche Dämonologie

n. Mcßmslehre Einschlagende local und temporel!
sey, wovon wohl der Volkslehrer immerhin gclegent-

lieh, wo er es nöthig finde, auch ausgehen kann,

worauf er aber niemanden mehr zurückzuführen
habe, daß hingegen die erstere, neinlich der über
wahre Anbetung Gottes und die allein
vor Gott gültige Gerechtigkeit g e ge-

bcne Unterricht fur alle Zeiten, Völker und

Verfassungen siy, m-thni einen ewigen Werth habe,

und mit der zuversichtlichste» Ueberzeugung als Got-
tes Wille an die Menschen vorgetragen wer-

den könne. Dey tiefen Grundsätzen wird also dem

Leichtsinn durchaus kein Vorschub g e.

than, fondern das Unvergängliche wird als

unvergänglich, das zu seiner Zeit Schätz.-

bare, als zu seiner Zeit schätzbar, das

Gewisse als gewiß, und das Ungewisse
als ungewiß vorgestellt, mithin kommt alles in
seine natürliche Ordnung, und die Geivissensrüge» des

Ministers St. können Professoren der Theologie, der

Exegese und andrer den jungen Geistlichen unentbchrli.
chen Wissenschaften, weiche so denken, keinen Augen-
blick beunruhige».

Das Ende der angezeigten Schrift des Min. Ct.
von S. 60 a» ist mit lebhaftem Assecce geschrieben,
und macht dem Rec. vollends wahrscheinlich, daß

eigentlich nur das leidenschaftliche Geschwätz des Par-
theygcistcs, welcher die Liebe des Verfs.
zur Kan tischen Philosophie auf eine
gehässige Art auslegte, und auch ihn zmn

Feinde teö Christenthums machen wellte, ihn zu den

hier beleuchteten befremdenden Aeusserungen verteile!

hat. In dieser Hinsicht bedauert Rec. den Vers,

vom Herzen, und e nlfchuld « gt die voxubergeheM
Bewölkung seiner Urtheilskrast; allein diese Betrachniiig
konnte ihn nicht abhalten, diese befremdenden Auisse.

rungen selbst sreymüthig zu tadeln, und gegen die Fol«

gerungen, die daraus hergeleitet werden könnten, zu

p r ole st i r en, indem sie sonst leicht als eine bcdeu»

tende Aucioritär angeführt werden könnten, wenn nie»

mand denselben widerspräche.

Soll Rec noch eine Kleinigkeit bemerken, so dünkt

es ihm, kein ganz richtiger Ausdruck zu s.yn, wenn
es S. 52 heißt: das französische Volk sey auf die

V r 0 d - und W a sse r k 0 st der encyclopädistüchcn

Aufklärer gestzt. Denn Brod und Wasser
find ganz gesunde Speifien, und wenn man sich den

Magen verdorben hat, ist die Brod, und Was-
serkost oft sehr zu empfehlen. Auch ist die ange-

führte Sl.Ue aas Voincy über den jetzigen Zustand

der Sittlichkeit in Frankreich so übertrieben einseitig,

daß der Verf. auch durch diese Anführung die Ein-
se i t 1 g k e it der Denkart, die ihn beym Nieder»

schreiben jener Aensserungc» beherrschte, bestätigt hat.

N- ist eine Rechtfertigung der das Ministerin«
des B Stopfer betreffenden Stelle des bcriicrDw
Kirchcnraths N. 1. Diese zweyte Adresse, wahrsäM-
lich auch von Per Hand des Autistes Ich, ist eben-

falls voetreflich geschrieben, und macht einen Eindruck

von l 0 g i fch e r S chà r se im Denken, von F e»

st i g k e it, von Würde, von Stolz, der sich nicht

leicht wieder auslösche» läßt. In Ansehung der T»c-

tion steht die Slapscrsche Schrift den Adressen N. ^

und z weil nach.
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